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1. Die Pflegeleistungserhöhungen im Detail 

 

Leistungsart 
 

Pflegestufe 
 

Aktuelle 

Leistungshöhe 

Anpassung zum 
01.01.2010 

Pflegesachleistung I 

II 

III 

Härtefall 

420 EUR 

980 EUR 

1.470 EUR 

1.918 EUR 

440 EUR 

1.040 EUR 

1.510 EUR 

unverändert 1.918 EUR 

Das Pflegegeld I 

II 

III 

215 EUR 

420 EUR 

675 EUR 

225 EUR 

430 EUR 

685 EUR 

Verhinderungspflege  1.470 EUR 1.510 EUR 

Tages-/ Nachtpflege I 

II 

III 

420 EUR 

980 EUR 

1.470 EUR 

440 EUR 

1040 EUR 

1510 EUR 
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Kurzzeitpflege  1.470 EUR 1.510 EUR 

vollstationäre Pflege I 

II 

III 

Härtefall 

1.023 EUR 

1.279 EUR 

1.470 EUR 

1.750 EUR 

unverändert 1.023 EUR 

unverändert 1.279 EUR 

1.510 EUR 

1.825 EUR 

 

2. Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) 

 

Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde am 01.07.2008 mit dem Ziel 

eingeführt, die Pflegeversicherung besser auf die Bedürfnisse der 

Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen auszurichten. Beispielsweise wurde 

damit unter anderem die Möglichkeit geschaffen, Pflegestützpunkte einzurichten 

sowie die Einführung eines Bewertungssystems für Pflegeheime beschlossen. 

Hierbei prüft der MDK nach bundeseinheitlichen Kriterien die Bereiche „Pflege und 

medizinische Versorgung“, „Umgang mit Demenzkranken“ und „soziale Betreuung 

und Alltagsgestaltung der Pflegebedürftigen“ sowie „Verpflegung, Hauswirtschaft 

und Hygiene“. Außerdem fließt eine Befragung der Heimbewohner in die 

Gesamtbewertung mit ein. Die ersten Bewertungen und Berichte von vier 

Pflegeheimen sind am Dienstag (01.12.2009) im AOK-Pflegeheimnavigator 

(www.aok-pflegeheimnavigator.de) eingestellt worden. Bis 2012 werden zudem 

die ambulanten und stationären Pflegeleistungen schrittweise angehoben.  

 

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wurde der Beitragssatz der 

Pflegeversicherung zum 1. Juli 2008 um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95 % bzw. 

2,20 % für Kinderlose erhöht.  

 
Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz kann unter folgendem Link heruntergeladen 
werden: 
 
http://www.bmg.bund.de/nn_1445054/DE/Service/Suche/Gesetze/Gesetze_20A-

Z/gesetzeA-Z__node.html?__nnn=true 


